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13876-2026 – Medientechnik Seminargebäude 
Besondere Vertragsbedingungen

(1) Erfüllungsort und Ort des Gefahrübergangs 

Verwendungsstelle und Lieferanschrift: 

Universität Leipzig  
Campus Augustusplatz  
Universitätsstraße 1  
04109 Leipzig  

(2) Lieferbedingungen 

Die am Erfüllungsort zu erbringenden Leistungen sind mindestens zwei Kalenderwochen vor der 
geplanten Ausführung mit dem benannten Ansprechpartner abzustimmen (Termine, Zeiten usw.). 

(3) Leistungszeitraum / Ausführungsfristen  

Die Leistung (Lieferung, Montage, Installation und Abnahme) muss in folgendem Zeitfenster 
erfolgen: 20.07.2026 bis 18.09.2026 (vorlesungsfreie Zeit Sommersemester 2026) 
 
Der im Angebot benannte Leistungszeitraum ist verbindlich. 
 
Bei Überschreitung der genannten Frist oder des genannten Zeitraums kommt der Auftragnehmer 
automatisch in Verzug, ohne dass es einer gesonderten Mahnung bedarf (vgl. § 286 BGB). 
 
Die am Erfüllungsort zu erbringenden Leistungen sind mindestens zwei Kalenderwochen vor der 
geplanten Ausführung mit dem benannten Ansprechpartner abzustimmen (Termine, Zeiten usw.). 

(4) Garantie 

Die geforderte Garantie ist dadurch gekennzeichnet, dass diese sich auf die Haltbarkeit und Funktion 
der Leistung über den gesamten Garantiezeitraum erstreckt. Ausgenommen ist unsachgemäßer 
Gebrauch.  
 
Als Garantieleistung ist die Herbeiführung des bestimmungsgemäßen Zustandes nach einer Störung 
zu verstehen. 
 
Der Auftragnehmer trägt die Beweislast, dass ein Schaden, der die bestimmungsgemäße Funktion 
der Produkte einschränkt bzw. unmöglich macht, nicht durch bestimmungsgemäßen Gebrauch 
entstanden ist und damit nicht als Garantiefall geltend gemacht werden kann. 
 
Die Garantiezeit für die gesamte Leistung beträgt mindestens 12 Monate.  

(5) Dokumentationsunterlagen  

Spätestens bei Übergabe der Leistung sind dem Nutzer umfangreiche Dokumentationsunterlagen, 
vorrangig in deutscher Sprache, zu übergeben.  
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(6) Abnahme 

Es wird eine gemeinsame förmliche Abnahme an der am Erfüllungsort in Betrieb genommenen 
Leistung vereinbart.  
 
Erst nach erfolgreicher Abnahme (Abnahmeprotokoll) ist der Auftragnehmer zur Rechnungsstellung 
berechtigt.. 

(7) Rücktritt vom Vertrag 

Sofern die Leistung nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt erfolgt, ist der Auftraggeber berechtigt 
vom Vertrag zurückzutreten.  
Ansprüche des Aufragnehmers im Falle des Rücktritts sind ausgeschlossen. 

(8) Vertragsstrafe 

 
Bei Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfrist kann eine Vertragsstrafe (§ 11 VOL/B) in 
Höhe von 0,2 % des Auftragsvolumens pro Werktag der Fristüberschreitung, maximal jedoch 5 % 
des Auftragsvolumens erhoben werden. Die Vertragsstrafe wird auf weitergehende gesetzliche 
Schadenersatzansprüche, deren Geltendmachung unberührt bleibt, angerechnet. Der Auftraggeber ist 
weiterhin berechtigt, die Vertragsstrafe auch dann, wenn diese bei der Annahme der Ware 
ausdrücklich vorbehalten wurde, bis zum Ausgleich der Rechnung des Auftrag-  
 
 

(9) Besondere Anforderungen und Zugänglichkeiten im Objekt 

 
Der Baustellenbereich befindet sich in einem sehr hochwertigen Veranstaltungsbereich der 
Universität Leipzig. Eine tägliche Beräumung der Baustelle sowie tägliche Reinigung in der Qualität 
besenrein ist vorzunehmen. Die Oberflächen der Transportwege und Arbeitsbereich sind zu schützen.  
 
Für den Ausführungszeitraum vor Ort steht ein direkter Ansprechpartner der Universität Leipzig zur 
Verfügung. Die für den Baustrom zur Verfügung stehenden Steckdosen besitzen keinen FI Schutz.  
Alle elektrischen Geräte sind an einen mitzubringenden PRCD-S anzuschließen, um möglichen 
körperlichen- oder Maschinenschäden vorzubeugen.  
 
Die im Objekt vorhandenen Sanitäreinrichtungen können mit genutzt werden. Pausen- und 
Lagerräume können nicht bzw. nur nach Absprache zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die öffentlichen Gebäudebereiche vom Campus Augustusplatz sind gemäß den Öffnungszeiten von  
 
Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie am  
Samstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr  
 
frei zugänglich. Die Baustellenbereiche sind nur für einen eingeschränkten Personenkreis mit 
gesonderter Schließberechtigung zugänglich. Die Schließanlage vom Campus Augustusplatz ist als 
digitales Schließ-system ausgeführt. Für die notwendigen Zugangs- bzw. Schließberechtigungen zur 
Ausführung der beauftragten Leistungen wird dem Auftragnehmer ein entsprechend programmierter 
Transponder zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 


